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1 Anlass 

Die Gemeinden im Kanton Thurgau müssen gestützt auf § 122 Abs. 1 PBG bis zum 31. Dezember 

2027 bestehende Sondernutzungspläne an die neue Planungs- und Baugesetzgebung anpassen, 

sodass namentlich die Begriffe und Messweisen gemäss IVHB eingeführt werden. Zudem sind ge-
stützt auf § 34 WBSNG die Gewässerräume der oberirdischen Fliessgewässer mittels Gewässer-

raumlinien (Baulinien) zu sichern und allfällige Konflikte zu bestehenden Sondernutzungsplänen zu 

beseitigen. Diese Arbeiten werden parallel erledigt. Aus diesem Anlass werden sämtliche alten 

Sondernutzungspläne (Überbauungs-, Gestaltungs- und Baulinienpläne) überprüft und wo not-

wendig angepasst oder aufgehoben. 

2 Planerische Ausgangslage 

Die Kommunalplanung (Richtplan, Zonenplan und BauR) wurde vor wenigen Jahren gesamthaft 

revidiert. Die neuen Planungsinstrumente wurden durch den Gemeinderat per 04.03.2024 in Kraft 

gesetzt. 

2.1 Kommunaler Richtplan vom 04.03.2024 

Gemäss revidiertem Verkehrsrichtplan soll das westseitige Trottoir der Frauenfelderstrasse auf 

dem ganzen Abschnitt ausgebaut werden (vgl. Nr. 3.10.4 / «Vororientierung»): 

 

 

Abb. 1 Ausschnitt revidierter Verkehrsrichtplan (Plan und Text). 

Im Übrigen definiert der kommunale Richtplan keine besonderen Massnahmen für das Gestal-

tungsplangebiet Mühlebach. 
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2.2 Zonenplan vom 04.03.2024 

Der Gestaltungsplan befindet sich in der Wohn- und Arbeitszone WA2 (1. Bautiefe entlang der 

Frauenfelderstrasse) und der Wohnzone W2 (dahinterliegende Flächen).   

2.3 Gestaltungsplan Mühlebach von 1994 

Der Gestaltungsplan Mühlebach wurde 1994 vom Regierungsrat genehmigt (RRB Nr. 1238). Er 

setzt sich aus sechs Plänen und Sonderbauvorschriften zusammen, die im Anhang 1 verkleinert 

abgebildet sind.  

Die Überbauung wurde 2015 bis 2016 realisiert (vgl. Titelbild). An der Frauenfelderstrasse befindet 

sich ein Gewerbehaus, nach Westen folgen drei Mehrfamilienhäuser sowie ein Einfamilienhaus. 

Der Gestaltungsplanperimeter wird im Westen durch die Uferbestockung des Petribachs und im 

Osten durch die Frauenfelderstrasse (früher: Bahnhofsstrasse) begrenzt. 

 

Abb. 2 Gestaltungsplan Mühlebach: Plan 1 (Gebäudeausdehnung und Grenzabstände). 

 
Abb. 3 Gestaltungsplan Mühlebach: Plan 2 (Situation mit Umgebung).  

  



6 Gestaltungsplan Mühlebach – Aufhebung – Planungsbericht vom 31.03.2025 (zur öffentlichen Auflage) 

 

 

 

3 Aufhebungsbeschluss - Interessenabwägung 

Folgende Gründe sprechen aus Sicht des Gemeinderates für die Aufhebung des Gestaltungsplans: 

3.1 Der Gestaltungsplanzweck ist (mehrheitlich) erfüllt 

Der Gestaltungsplanzweck ist in Art. 3 der Sonderbauvorschriften wie folgt formuliert: 

«Der Gestaltungsplan dient als Grundlage, auf dem Planungsgebiet in einer aufeinander abge-

stimmten, sogenannten "verdichteten" Bebauung, attraktiven Wohnraum für Klein- und Grossfa-

milien zu erreichen, wobei entlang der Bahnhofstrasse ein Gewerbebau die dahinterliegenden 

Wohnbauten vor Immissionen schützen soll.» 

Die Überbauung wurde 2015 bis 2016 mehrheitlich gemäss den Vorgaben des Gestaltungsplanes 

realisiert. Er hat seinen Zweck grundsätzlich erfüllt. Die Neubauten werden das Ortsbild für die 

nächsten Jahrzehnte prägen. 

3.2 Nur unbedeutende Abweichungen vom Gestaltungsplan 

Teilweise andere Materialisierung des Gewerbehauses 

Das Gewerbehaus an der Frauenfelderstrasse weist teilweise eine andere Materialisierung auf, als 

diese in Art. 9 des Gestaltungsplanes vorgeschrieben wird (Fassade zum Teil in Sichtbeton). Aller-

dings steht in Art. 9 ausdrücklich, dass Abweichungen von den Gestaltungsvorschriften des Gestal-

tungsplanes im Rahmen des Baugesuchs möglich sind. Es wurde nicht überprüft, ob die Abwei-

chungen bezüglich Materialisierung im damaligen Baugesuch bewilligt wurden, da diese Frage 

zweitranging ist. So oder so wäre eine nachträgliche Anpassung der Fassadengestaltung nur noch 

mit erheblichem Aufwand möglich, was aus Sicht des Gemeinderates völlig unverhältnismässig 

wäre, zumal sich bis heute niemand an der bestehenden Fassadengestaltung gestört hat. 

Kein Spielplatz erstellt 

Entgegen dem Eintrag auf Plan 2 des Gestaltungsplanes (siehe Abb. 3) wurde kein Spielplatz er-

stellt. Die Baubewilligung wurde damals mit der Begründung erteilt, dass es sich um Kleinwohnun-

gen handelt, die nicht von Familien mit Kindern bewohnt werden und folglich auch kein Spielplatz 

notwendig ist. Der Gemeinderat sieht keinen Anlass, diesen Entscheid zu revidieren.  

Nicht realisiert Hochstammbäume 

Entgegen dem Eintrag auf Plan 2 des Gestaltungsplanes (siehe Abb. 3) wurden keine Hochstamm-

bäume gepflanzt. Es hätten vier Hochstammbäume an der Frauenfelderstrasse (Parzelle 875) und 

insgesamt sieben Bäume im Bereich der Wohnbauten (Parzelle 511) realisiert werden müssen, wo-

bei nach Art. 10 der Gestaltungsplanvorschriften die genaue Anzahl von der Darstellung im Plan 

abweichen kann. 

Es ist nicht ganz klar, weshalb die Bäume nicht realisiert wurden. Vermutlich fand damals die Bau-

abnahme vor Fertigstellung der Umgebungsgestaltung statt, weshalb die fehlenden Bäume bis 

heute nicht aufgefallen sind. 

Bäume an der Hauptrasse (Parzelle 875) 

Die vier geplanten Bäume an der Frauenfelderstrasse sind mit Blick auf die bestehende Situation 
nicht mehr erforderlich und sollen auch nicht nachträglich verlangt werden. Der mit einem Vor-

dach teilweise überdeckte Vorplatz ist in seiner Grösse beschränkt und für die Bäume hätte es 

kaum sinnvoll Platz. Zudem stünden sie in Konflikt mit einer allfälligen Verbreiterung des Trottoirs 

auf 2 m gemäss Richtplan. Der bauliche Aufwand für eine nachträgliche Baumpflanzung wäre 
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hoch. Insgesamt erachtet der Gemeinderat nachträgliche Baumpflanzungen an der Frauenfelder-

strasse als unverhältnismässig. 

 

Abb. 4 Situation des Vorplatzes, auf dem vier Hochstammbäume hätten gepflanzt werden sollen. Auf-

nahme vom August 2024. 

Bäume in der Umgebung der Wohnhäuser (Parzelle 511) 

Im Sinne der Gleichbehandlung verzichtet der Gemeinderat auf das nachträgliche Bepflanzen der 

Hochstammbäume.  

3.3 Keine negativen Folgen für den Bestand oder das Ortsbild 

Die Aufhebung des Gestaltungplanes hat keine wesentlichen negativen Folgen für den Bestand. 

Die Grenzabstände nach BauR, der Strassenabstand nach StrWG sowie der Ufergehölzabstand 

nach PBG gegenüber des Petribachs im Westen werden vom Bestand respektiert. Einzig das Ge-
werbehaus an der Frauenfelderstrasse (Parz. 875) unterschreitet den Mindestgrenzabstand von 

4.0 m nach BauR auf der Westseite zur Parz. 511 um ca. 2.0 m. Mit der Aufhebung des Gestal-

tungsplanes wird das Gewerbehaus durch die Besitzstandsgarantie nach § 94 PBG umfassend ge-

schützt sein: 

§ 94 PBG: Bauten und Anlagen in der Bauzone 

1 Bestehende, rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen in Bauzonen, die den geltenden Vorschrif-

ten oder Plänen nicht entsprechen, dürfen zeitgemäss erneuert, umgebaut, erweitert oder in ihrem 

Zweck geändert werden, soweit dadurch der Widerspruch zum geltenden Recht nicht wesentlich 

verstärkt wird. 

2 Unfreiwillig zerstörte Bauten dürfen im Rahmen von Abs. 1 wieder aufgebaut werden. 

3 Diese Bauten und Anlagen sind bei Änderungen den geltenden Vorschriften soweit möglich sinn-

voll und zumutbar anzupassen. 
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Auch die übrigen Höchst- und Mindestmasse (z. B. Fassadenhöhe) und die Gestaltungsvorschriften 

nach BauR scheinen eingehalten zu sein. Sollten wider Erwarten Abweichungen zum BauR beste-

hen, so wären die bestehenden Bauten und Anlagen im Rahmen der oben zitierten Besitzstandga-

rantie ebenfalls umfassend geschützt. 

Die dinglichen Rechte zwischen den Parz. 511 und 875 (unterschiedliche Eigentümer) sind im 

Grundbuch durch Dienstbarkeiten/Servitute vollumfänglich gesichert (Durchleitungsrechte für 

Werkleitungen / Fuss- und Fahrwegrechte / Überbaurechte für Tiefgarage / Benützungsrecht des 

Schutzraumes zugunsten der Gemeinde / etc.) sodass auch diesbezüglich keine negativen Folgend 

durch die Aufhebung des Gestaltungsplanes zu erwarten sind. Die bestehenden Dienstbarkeiten 

sind im Anhang 2 abgebildet. 

Potenziell ortsbildstörende Veränderungen an der Substanz können durch die allgemeinen Gestal-

tungsvorschriften des neuen BauR zweckmässig unterbunden werden. Zu erwähnen ist insbeson-

dere Art. 29 BauR, wonach sich Bauten und Anlagen in Stellung, Farbgebung, Materialwahl und 

Gestaltung bestmöglich in den baulichen und landschaftlichen Charakter ihrer Umgebung einzu-

ordnen haben. Die im BauR formulierten Gestaltungsvorschriften sind für eine gute Einpassung in 

das Ortsbild geeignet und machen die ohnehin sehr rudimentären Gestaltungsvorschriften des 

Gestaltungsplanes obsolet.  

3.4 Keine negativen Folgen für die Verkehrsplanung 

Die im neuen Verkehrsrichtplan vorgesehene Verbreiterung des Trottoirs an der Frauenfelder-

strasse (vgl. Abb. 1) ist grundsätzlich auch ohne Gestaltungsplan möglich. Vor dem Gewerbehaus 

besteht ein grosser Vorplatz. Der Raum für die Verbreitung des Trottoirs ist vorhanden. 

3.5 Schlussfolgerung 

Dem Aufheben des Gestaltungsplanes stehen keine bedeutenden Interessen entgegen. 

 

4 Verfahren 

4.1 Mitwirkung der Grundeigentümer 

Die betroffenen Grundeigentümer wurden im November 2022 über die geplante Aufhebung des 
Gestaltungsplanes informiert und zur Stellungnahme eingeladen. Ein Grundeigentümer infor-

mierte sich persönlich beim Planer. Schriftliche Rückmeldungen der Grundeigentümer blieben in 

der Folge aber aus, auch nachdem die Gemeinde die Grundeigentümer im Juni 2023 nochmals da-

ran erinnert hatte. 

4.2 Vorprüfung Kanton 

Die öffentliche Mitwirkung hat vom 13.09. bis 13.11.2024 mit öffentlichem Informationsanlass am 

02.10.2024 stattgefunden. Es ist ein Antrag eingegangen und vom Gemeinderat behandelt wor-

den. 

4.3 Öffentliche Auflage 

Die öffentliche Auflage findet mit Beschluss des Gemeinderats vom 31.03.2025 zwischen dem 

11.04.2025 bis am 30.04.2025 statt. 

4.4 Öffentliche Auflage 

Pendent: erfolgt später 
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4.5 Erlass durch den Gemeinderat 

Pendent: erfolgt später 

4.6 Genehmigung und Inkraftsetzung 

Pendent: erfolgt später 
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Anhang 1 Gestaltungsplan Mühlebach 

[Unmassstäbliche Verkleinerungen] 
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Anhang 2 Bestehende Dienstbarkeiten 

Parzelle Nr. 875 (Gewerbehaus an der Frauenfelderstrasse)  
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Parzelle Nr. 511 (Wohnhäuser) 
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Anhang 3 Auswertung Mitwirkung 

Der Eigentümer der Parzelle 511 hat sich bereit erklärt die fehlenden Bäume zu pflanzen, sofern 

sämtliche Bäume im Gestaltungsplan gepflanzt werden, auch jene an der Frauenfelderstrasse. Der 

Gemeinderat hat diesbezüglich entschieden, auf eine Nachpflanzung zu verzichten, die räumliche 
Situation hat sich in den letzten 30 Jahren wesentlich verändert. Mit der geplanten Verbreiterung 

des Trottoirs sind die Bäume an der Frauenfelderstrasse ausgeschlossen. Im Sinne der Gleichbe-

handlung aller beteiligten verzichtet die Gemeinde auf das bestehen einer nachträglichen Pflan-

zung.   

 


